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290. Verordnung der Bundesregierung vom
21. September 1965 über die Anwendung der
Notstandsbestimmung des Wasserbautenför-
derungsgesetzes in Gebieten von Kärnten,

Osttirol und Salzburg
Auf Grund des § 15 des Wasserbautenförde-

rungsgesetzes, BGBl. Nr. 34/1948, in der Fassung
der Bundesgesetze BGBl. Nr. 295/1958, 310/1964
und 170/1965, wird mit Zustimmung des Haupt-
ausschusses des Nationalrates verordnet:

Bei der Gewährung von Bundesbeiträgen nach
dem Wasserbautenförderungsgesetz zur Behebung
des außergewöhnlichen Notstandes, der durch die
Hochwasserkatastrophe vom 1. bis 4. September
1965 im Gailtal, Drautal, Iseltal zwischen Huben
und Lienz, Villgratental, Defreggental, Kaisertal,
Mölltal und Felbertal eingetreten ist und dessen
dringliche Beseitigung im allgemeinen Interesse
liegt, ist für die Durchführung der notwendigen
Sofortmaßnahmen zu Gunsten der geschädigten
örtlichen Interessenten (§ 3 Abs. 4) ausnahms-
weise von den Bestimmungen des § 2 über die
formalen Voraussetzungen der Förderung und
der §§ 4, 6, 7 und 8 über die Beitragsleistungen
der örtlichen Interessenten abzusehen.

Klaus Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Schmitz Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

2 9 1 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 27. Sep-
tember 1965, mit der statistische Erhebungen
über den Stand und die Entwicklung der in-
dustriellen und gewerblichen Gütererzeu-

gung angeordnet werden

Auf Grund des Bundesstatistikgesetzes 1965,
BGBl. Nr. 91, wird im Einvernehmen mit dem
Bundeskanzleramt verordnet:

§ 1. Für das gesamte Bundesgebiet werden lau-
fende Erhebungen über die industrielle und ge-
werbliche Gütererzeugung (Produktionsstatistik)
angeordnet.

§ 2. (1) Die Produktionsstatistik umfaßt alle
Industriebetriebe und die mit der Erzeugung von
Sachgütern befaßten Gewerbebetriebe, letztere
nur so weit, als sie im Durchschnitt des der Er-
hebung jeweils vorangehenden Kalenderjahres
mehr als 20 Arbeitnehmer beschäftigt haben.

(2) Erhebungseinheit, für die eine eigene Mel-
dung zu erstatten ist, ist der Betrieb und nicht
das Unternehmen. Als Betrieb im Sinne dieser
Verordnung ist jede örtlich getrennte, mit der
Sachgütererzeugung eines bestimmten Produk-
tionszweiges befaßte technische Einheit anzu-
sehen, sofern für diese eine eigene Kostenrech-
nung erstellt werden kann.

§ 3. Die Inhaber oder verantwortlichen Lei-
ter der im § 2 genannten Betriebe sind auf Auf-
forderung des Österreichischen Statistischen Zen-
tralamtes verpflichtet, die statistischen Meldun-
gen (§ 4) auf vorgeschriebenen Vordrucken zu er-
statten.

§ 4. (1) Die Produktionsstatistik wird geführt:
a) als monatliche Erhebung über Art, Menge

und Wert (Netto- und Bruttowert) der Er-
zeugung, Verbrauch und Lagerbestand an
Roh- und Hilfsstoffen und Halbfabrikaten;

b) als vierteljährliche Erhebung über die Zahl
der beschäftigten Personen, die Ausnützung
der Kapazität der Betriebe sowie die
Gründe einer allfälligen Nichtausnützung
der Kapazität.

(2) Bei Gewerbebetrieben können die Angaben
gemäß Abs. 1 lit. a vierteljährlich erhoben wer-
den, wenn deren Produktionsumfang eine mo-
natliche Erhebung nicht notwendig macht.
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§ 5. Die monatliche Erhebung (§ 4 Abs. 1 lit. a)
erstreckt sich auf:

a) Menge und Wert der Erzeugung von be-
stimmten, in den Meldevordrucken ange-
führten Produkten,

b) Menge und Wert des Verbrauches und La-
gerbestandes an bestimmten, in den Melde-
vordrucken angeführten Roh- und Hilfs-
stoffen und Halbfabrikaten.

§ 6. Die vierteljährliche Erhebung (§ 4 Abs. 1
lit. b) erstreckt sich auf:

a) den Stand der Beschäftigten am Ende der
Monate März, Juni, September und De-
zember, getrennt nach der Art der Be-
schäftigten und Geschlecht;

b) die Ausnützung der Kapazität für die Mo-
nate März, Juni, September und Dezember.

§ 7. Die Durchführung der Erhebungen und
die Veröffentlichung der Ergebnisse obliegen dem
Österreichischen Statistischen Zentralamt.

§ 8. Bei Veröffentlichung der Ergebnisse die-
ser Erhebungen dürfen zur Wahrung des Pro-
duktionsgeheimnisses Produktionsziffern be-
stimmter Waren nur dann gesondert ausgewie-
sen werden, wenn diese Waren von mehr als drei
Unternehmen erzeugt werden, es sei denn, die
beteiligten Unternehmen stimmen der Ver-
öffentlichung ausdrücklich zu.

§ 9. Die Meldevordrucke sind sorgfältig aus-
gefüllt und firmenmäßig gezeichnet bis zum 10.
des dem Berichtsmonat folgenden Monats abzu-
senden.

Bock

2 9 2 . Verordnung der Bundesregierung vom
28. September 1965, mit der die Bewilli-
gungsliste für die Ausfuhr (Anlage A 2/I
zum Außenhandelsgesetz) durch die Ein-

beziehung von H e u ergänzt wird

Gemäß § 3 Abs. 2 lit. b des Außenhandels-
gesetzes, BGBl. Nr. 226/1956, wird mit Zustim-
mung des Hauptausschusses des Nationalrates
verordnet:

§ 1. Die Bewilligungsliste für die Ausfuhr
(Anlage A 2/1 zum Außenhandelsgesetz) wird
dahingehend ergänzt, daß im Kapitel „Ölsaaten
und ölhaltige Früchte, verschiedene Körner,
Samen und Früchte, Pflanzen zum Gewerbe-
oder Heilgebrauch; Stroh und pflanzliche Futter-
mittel" nach der Tarifnummer

12.03 Samen, Sporen und Früchte zur Aus-
saat

die Tarifnummer
ex 12.10 Heu
eingefügt wird.

§ 2. Die im § 1 verfügte Ausfuhrbeschränkung
gilt für die Ausfuhr nach allen europäischen
Staaten.

§ 3. Die Verordnung tritt mit 31. August 1966
außer Kraft.

Klaus Pittermann Czettel Broda
Piffl Proksch Heilingsetzer Schleinzer
Bock Probst Prader Kreisky

2 9 3 . Verordnung des Bundesministeriums
für Handel und Wiederaufbau vom 2. Okto-
ber 1965 über die Beschaffenheit und das
Tragen des Amtskleides der Mitglieder des

Obersten Patent- und Markensenates

Auf Grund des § 41 a Abs. 2 des Patent-
gesetzes 1950, BGBl. Nr. 128 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 225/1965, wird ver-
ordnet:

§ 1. (1) Das Amtskleid der Mitglieder des
Obersten Patent- und Markensenates besteht aus
einem Talar und einem Barett. Es entspricht dem
für Richter vorgeschriebenen Amtskleid (§ 1 der
Verordnung BGBl. Nr. .133/1962 über die Be-
schaffenheit, das Tragen und die Tragdauer des
Amtskleides der Richter), mit dem Unterschied,
daß an Stelle der violetten Farbe die tegetthoff-
blaue Farbe zu treten hat.

(2) Das Amtskleid ist nach folgenden Aus-
stattungen zu tragen, die sich in dem kragen-
artigen Besatz des Talars unterscheiden:

1. Für den Präsidenten und den Vizepräsidenten:
Kragenartiger Besatz aus tegetthoffblauem
Samt mit einer 6 cm breiten Hermelinver-
brämung; Barettrand aus tegetthoffblauem
Samt;

2. für alle übrigen Mitglieder:
Kragenartiger Besatz und Barettrand aus
tegetthoffblauem Samt.

§ 2. Die Mitglieder des Obersten Patent- und
Markensenates, die Richter sind, können auch
ihr richterliches Amtskleid tragen.

§ 3. Die Mitglieder des erkennenden Senates
haben bei allen mündlichen Verhandlungen das
Amtskleid zu tragen. Zur Verkündung der End-
entscheidung und zur Eidesabnahme haben sie das
Haupt mit dem Barett zu bedecken.

Bock
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294.

Nachdem die Ratifizierung der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am
17. Dezember 1963 mit Resolution 1991 (XVIII) angenommenen Änderung der Artikel 23, 27 und
61 der Satzung der Vereinten Nationen, welche Artikel nunmehr also lauten:

(Übersetzung)

SATZUNG DER
VEREINTEN NATIONEN

Artikel 23

1. Der Sicherheitsrat besteht
aus 15 Mitgliedern der Ver-
einten Nationen. Die Republik
China, Frankreich, die Union
der Sozialistischen Sowjet-
republiken, das Vereinigte Kö-
nigreich von Großbritannien
und Nordirland und die Ver-
einigten Staaten von Amerika
sind ständige Mitglieder des
Sicherheitsrates. Die Generalver-
sammlung wählt zehn andere
Mitglieder der Vereinten Na-
tionen zu nichtständigen Mit-
gliedern des Sicherheitsrates;
dabei sind gebührend zu berück-
sichtigen, in erster Linie der
Beitrag der Mitglieder der Ver-
einten Nationen für die Auf-
rechterhaltung des Weltfriedens
und der internationalen Sicher-
heit und für die anderen Ziele
der Organisation, dann eine an-
gemessene Aufteilung in geo-
graphischer Hinsicht.

2. Die nichtständigen Mit-
glieder des Sicherheitsrates wer-
den für einen Zeitraum von
zwei Jahren gewählt. Bei der
ersten Wahl der nichtständigen
Mitglieder nach der Erhöhung
der Mitgliederzahl des Sicher-
heitsrates von 11 auf 15 sollen
zwei der vier zusätzlichen Mit-
glieder für den Zeitraum eines
Jahres gewählt werden. Ein aus-
scheidendes Mitglied kann nicht
unmittelbar wiedergewählt wer-
den.

3. Jedes Mitglied des Sicher-
heitsrates hat einen Vertreter.

Artikel 27

1. Jedes Mitglied des Sicher-
heitsrates hat eine Stimme.
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2. Beschlüsse des Sicherheits-
rates über Verfahrensfragen
werden mit Zustimmung von
neun Mitgliedern gefaßt.

3. Beschlüsse des Sicherheits-
rates über alle anderen Fragen
werden mit Zustimmung von
neun Mitgliedern gefaßt, inbe-
griffen die Zustimmung aller
ständigen Mitglieder; dabei ist
vorausgesetzt, daß bei Beschlüs-
sen gemäß Kapitel VI und ge-
mäß Artikel 52, Absatz 3, eine
an einem Streitfall beteiligte
Partei sich der Abstimmung
enthält.

Artikel 61

1. Der Wirtschafts- und Sozial-
rat besteht aus 27 Mitgliedern
der Vereinten Nationen, die
von der Generalversammlung
gewählt werden.

2. Vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Absatzes 3 werden
jedes Jahr neun Mitglieder des
Wirtschafts- und Sozialrates für
einen Zeitraum von drei Jahren
gewählt. Ein ausscheidendes Mit-
glied kann unmittelbar wieder-
gewählt werden.

3. Bei der ersten Wahl nach
der Erhöhung der Mitglieder-
zahl des Wirtschafts- und Sozial-
rates von 18 auf 27 Mitglieder
werden zusätzlich zu den Mit-
gliedern, die an Stelle der sechs
Mitglieder gewählt werden,
deren Amtsdauer mit dem Ende
dieses Jahres ausläuft, neun
weitere Mitglieder gewählt. Die
Amtsdauer von drei der ge-
wählten Mitglieder aus dem
Kreis dieser neun zusätzlichen
Mitglieder endet gemäß den von
der Generalversammlung ge-
troffenen Abmachungen nach
einem Jahr und die von
weiteren drei Mitgliedern nach
zwei Jahren.

4. Jedes Mitglied des Wirt-
schafts- und Sozialrates hat
einen Vertreter.
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diese Änderung der Artikel 23, 27 und 61 der Satzung der Vereinten Nationen für ratifiziert und
verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen
Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegen-
gezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 2. September 1964

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:

Klaus

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Die vorliegende, von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 17. Dezember 1963
mit Resolution 1991 (XVIII) angenommene Änderung der Artikel 23, 27 und 61 der Satzung der
Vereinten Nationen, BGBl. Nr. 120/1956, ist gemäß deren Artikel 108 für alle Mitglieder der Ver-
einten Nationen am 31. August 1965 in Kraft getreten.

Klaus
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